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RS OGH 1979/11/28 3Ob126/79,
3Ob53/92 (3Ob54/92)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1979

Norm

EO §3 IVA

EO §3 IVB

EO §10 Aa

Rechtssatz

Ist die Erhebung der Bezüge des Verp3ichteten vor Erlassung der Exekutionsbewilligung unterblieben, so ist dieser

Mangel ehestens zu beheben. Von einer völlig undurchsetzbaren Exekutionsbewilligung kann keine Rede sein, da

lediglich die Höhe des hereinbringenden Unterhaltsrückstandes zweifelhaft ist.
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